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Das Endgericht im Tal Josaphat
Hermann Bischofberger

Im Lied Nr. Ol des Liederbuches der Maria Josepha Barbara Brogerin aus dem
Jahre 1730 ermahnt die Strophe 6 die Zuhörer:

«Ite vemite, zwey seltsame thon, einer bringt schmertzen,
der ander die krön.
Dort im thall Josaphat, wies Gott bestimet hat,

wan der pausonen klang, aller weit machet bang,
da wirt dass ite wie donnerklapf knallen,
aber s'vemite weit lieblich erschallen.
Ite venite, zwey seltsame thon, o dass mir Gott nur mit
ite verschone».

I.
Diese Strophe ermahnt uns, für das jüngste oder letzte Gericht vorbereitet zu
sein. Ite, Imperativform: Gehet, weichet von mir. Vernite: Kommt zu mir. Dies
sind die Worte, deren eines Christus als Weltenrichter über jeden Menschen sprechen

wird.
«Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken.
Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von
meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung
der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen

gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und
obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt, und ihr habt mir
Kleidung gegeben; ich war krank, und ihr habt mich besucht; ich war im
Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.

Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und ihnen sagen:
Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine

Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir nichts zu essen
gegeben; ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben; ich war fremd
und obdachlos, und ihr habt mich nicht aufgenommen; ich war nackt, und ihr
habt mir keine Kleidung gegeben; ich war krank und im Gefängnis und ihr habt
mich nicht besucht... Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten,
die Gerechten aber das ewige Leben ')

II.
Das Weltengericht fand früh Eingang in die Kunst. Möglichst drastisch dargestellt

sollten solche Abbildungen den Betrachter erschrecken, ja aufrütteln und

zur Umkehr ermahnen, gewissermassen wie der «pausonen klang» und der
«donnerklapf» in unserem Lied. Solche Gerichtsszenen finden sich in Kirchen, oft
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auch in Rathäusern 2). Hier sollten sie die Richter ermahnen, nach Recht, Gesetz
und Gewissen zu entscheiden, denn im letzten Gericht würden auch ihre
Erkenntnisse «höchstrichterlich» überprüft3).
Die aus dem Osten stammende Idee lässt sich im Westen in Ansätzen seit ca. 300
nach Christus nachweisen. Die heute älteste vollständig erhaltene Darstellung
befindet sich in der Klosterkirche von Müstair und stammt aus der Zeit um 800 4).

III.
Das Jüngste Gericht bildete Caspar Hagenbuch 5) im Jahre 1575/76 in der

Beinhaus-Kapelle auf dem Friedhof von Appenzell ab. Die Baute wurde samt
dem Gemälde im Jahre 1857 abgetragen 6).

IV.
Sprachen wir bisher über das Wie, wollen wir hören, wo sich frühere Generationen

den Tagungsort des letzten Gerichtes vorstellten.
Auch hiefür fand sich eine Erklärung: Im Tal Josaphat bei Jerusalem soll sich
nach Joel 4,2 und 12 diese Gerichtsstätte befinden. König Josaphat (874-849 vor
Christus) 7) vernichtete hier die Feinde Israels. Der Personenname Josaphat
heisst: Gott richtet. Joel berichtet, wie Gott durch die Hand König Josaphats die
Heiden vernichtet und damit gerichtet habe.

Nun wissen wir, weshalb das Tal Josaphat in Strophe 6 des Liedes Nr. 01 in der

vorliegenden Sammlung in den Zusammenhang zum Wortpaar Ite - Venite
gebracht wird.
Der Pilger von Bordeaux berichtet im Jahre 333 über seine Reise ins Heilige
Land und teilt uns mit, das Tal Josaphat befinde sich im Kidrontal, also im Osten
Jerusalems, wo man zum Ölberg hinaufsteige. Hier hatte Jesus Christus Wunder
gewirkt. Deshalb besuchten Pilger diese Örtlichkeiten geme. Sie hinterlegten
sogar Steine, um sich auf der rechten Seite einen Platz zu reservieren. Personen, die
sich keine Wallfahrt ins Heilige Land leisten konnten oder den Mut und Zeit
nicht aufbringen konnten oder wollten, Hessen sich vertreten. Sie erteilten dann
dem Vertreter den Auftrag, sich ins Tal Josaphat zu begeben und dort zu beten
oder zusätzlich einen Stein zu hinterlegen 8).

Die Theologie entschied lange Zeit nicht, ob sich das Jüngste Gericht auf Erden
irgendwo lokalisieren lasse oder ob die Stelle beim Propheten eher symbolisch
zu deuten sei. Die Auffassung setzte sich dann doch durch, sie sei symbolisch zu
verstehen. In der Tat können wir uns nicht vorstellen, dass sich Gott durch die
Menschen einen Gerichtsort vorschreiben lassen soll9).

V.

Mit dem angeblichen Gerichtstermin sind zauberische Vorstellungen verbunden,
die auch im Appenzellischen verbreitet gewesen sein müssen: Michael Hartmann
von Trogen wurde im Jahre 1682 an seinem Heimatort zum Tode verurteilt Der
Reisläufer und Soldat hatte harte Vergehen begangen und die Richter, die ihn
verurteilten, ins Tal Josaphat vor Gottes Gericht geladen. Damit rügte er das Gericht
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und zitierte es vor den höchsten Richter. Dies empfand die Obrigkeit als
Gotteslästerung und natürlich auch als Missachtung ihres Amtes. Die Strafe über
Hartmann wurde dennoch ausgesprochen '").
Ab 1740 gingen die ausserrhodischen Behörden gegen solche «Rekurrenten»
systematisch vor. Im Jahre 1800 wird der Brauch als erloschen betrachtet ").
Er geistert allerdings seither immer noch herum, aber nur in der Zugehörigkeit
zum falschen Kanton. Oft ist in der Fachliteratur zu lesen, Hartmann sei in
Appenzell und damit in Innerrhoden hingerichtet worden. Nun gehört aber Trogen
zu Appenzell Ausserrhoden.
In Appenzell I.Rh, lassen sich bis heute keine analogen Fälle nachweisen. Dass
die Vorstellung auch in Innerrhoden verbreitet war, ist durchaus möglich. Sie war
nämlich sehr weit, im ganzen deutschsprachigen Raum verbreitet. Die Protokolle
der innerrhodischen Räte berichten immer wieder, dass Menschen wegen
Gotteslästerung und Fluchens vor Gericht bestraft wurden. Aus diesen allgemein
gehaltenen Formulierangen ist die Art des Fluches nicht ersichtlich. Es ist denkbar,

dass Vorladungen ins Tal Josaphat erfolgten, aber nicht als solche detailliert
protokolliert wurden.

VI.
Die Vorstellung, einen Gegner - Partei oder Richter - vor ein höchstes überirdisches

Wesen vorladen zu können, ist sehr alt. Sie findet sich schon im frühen
Christentum, aber auch schon im Judentum, sowie bei den Griechen und
Römern. Der Brauch verschwindet erst im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Wann
dies geschehen ist, musste von Region zu Region einzeln geprüft werden. In
ländlichen Gebieten hielt er sich länger als in städtischen.
Wie sehr der Herrgott ins menschliche Denken gezwängt wurde, ersehen wir daraus,

dass die Vorladung vor das Gericht Gottes im jenseitigen Leben nach den im
irdischen Rechtswesen geltenden Formen erfolgte. Der Grundsatz Locus regit
actum war klar durchbrochen.
Vor Gottes Gericht zitierten vom 5. bis ins 16. Jahrhundert hinein vorerst Geistliche.

Seit dem 13. Jahrhundert wagte dies auch der Adel. Während des

Zeitraumes zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert taten dies auch Bürger, seit dem
18. Jahrhundert fast ausschliesslich Bauern.

Beklagt wurden seit dem 5. Jahrhundert Geistliche und seit dem 6. auch weltliche

Amtsträger, letztere vor allem im 16. bis 18. Jahrhundert. Die Bauern mussten

sich im 17. bis 19. Jahrhundert fürchten.
Aus den Quellen entnahmen wir, dass tatsächlich vor Gott zitierte Personen kurz
oder wenigstens einige Zeit später gestorben sind. Der Tod war damit nicht nur
Gerichtsbote sondern auch Ankläger.
Vor Gottes Gericht, also noch ohne den Verweis ins Tal Josaphat, lautete die

Vorladung vom 5. bis ins 20. Jahrhundert. Präziser zitiert, also in die Umgebung
von Jerusalem, lauten die Vorladungen im Zeitraum vom 15. bis 20. Jahrhundert.
Die Vorladungen ins Tal Josaphat werden wir eher als Zauberspruch denn als

Gebet ansprechen müssen. Im Zauber ist derjenige, der die Formel hersagt, der
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Auffassung, er könne ein höheres Wesen zu einem bestimmten Verhalten zwingen.

Damit wurde die Vorladung ins Tal Josaphat zum Fluch und damit zum
Mittel rechtlicher Selbsthilfe. Je mehr das Staatswesen die Blutrache abbaute
und Strukturen zu errichten begann, desto mehr mussten solche Formen der
Selbsthilfe verschwinden 12).

Das Staatswesen musste versuchen, Ruhe und Ordnung zu sichern "). Damit
musste u.a. auch die Blutrache, auch ein Mittel rechtlicher Selbsthilfe,
verschwinden. Dies war in Städten eher möglich, weil hier die Kontrolle leichter
war und das Zusammenleben auf engstem Raum Ruhe und Ordnung als besonders

notwendig erscheinen lassen musste. Bezeichnenderweise gelang es Appenzell

I.Rh, erst im 17. und Schwyz erst im 18. Jahrhundert, die Blutrache zu
verbieten. Damit verstehen wir auch, weshalb sich die Ladung ins Tal Josaphat in
ländlichen Gebieten länger als in städtischen halten konnte. Es wird damit aber
auch durchaus denkbar, dass diese Vorstellungen auch in Appenzell I.Rh,
bekannt waren.
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